
 
A n t r a g : Für die freien Vereinigungen der 

Jugendwohlfahrt (Arbeitsgemeinschaft der 
freien Wohlfahrtsverbände) wird anstelle 
des bürgerschaftlichen Mitglieds,  
Herrn Probst Stefan Block, 
 
 
Frau Andrea Dobin (Diakonie) 
 
als bürgerschaftliches Mitglied nach  
§ 2 Ziffer 2d) der Satzung für das 
Jugendamt in den Jugendhilfeausschuss 
gewählt 
 

 


